
Satzung über Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Issendorf 
 
Der Rat des Flecken Harsefeld hat aufgrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung 
in Verbindung mit dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in den jeweils zur 
Zeit gültigen Fassungen in seiner Sitzung am 07. Juni 2005 folgende Gebührensatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses 

 
Für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses Issendorf sind folgende Gebühren zu entrichten: 
 
  Entgelt: 
1.) Regelmäßige Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft 

Issendorf ohne gastronomischen Ausschank und 
Küchenbenutzung, wie z.B. 
 
Altennachmittage, Chorabende, Theaterübungen, 
Mütterkreise, Kinderspielkreise, Männer- und 
Frauenabende, kirchliche Treffs, Kindermaskerade 
 
Veranstaltungen der AWO bzw. des VdK 
(z.B. Weihnachtsfeier oder Umbüdeln) 
 
Feuerwehrkommandositzungen, Diavorträge, Filmabende 
o.ä. 
 
Hierunter fallen auch Sitzungen, Tagungen oder 
Jahreshauptversammlungen der gemeinnützigen, 
öffentlich-rechtlichen oder karitativen Vereine, Verbände 
oder Organisationen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kostenlos 

2.) Nutzung der Räumlichkeiten anlässlich einer 
Beerdigungskaffeetafel mit Küchenbenutzung 

 
Pauschal 25,00 Euro 

3.) Veranstaltungen mit gastronomischem Ausschank und 
Küchenbenutzung, wie z.B. Empfänge anlässlich eines 
Jubiläums, eines Geburtstages oder einer Konfirmation, 
Hochzeiten 

Pro Person 1,00 Euro 
(Kinder bis 12 Jahre kostenlos), 
mindestens jedoch 50,00 Euro 

4a.) Größere Veranstaltungen von auswärtigen Vereinen, wie 
z.B. Erntebälle, Theaterbälle u.a. mit gastronomischem 
Ausschank und Küchenbenutzung je Veranstaltungstag 

Pro Person 1,50 Euro mindestens 
aber 100,00 Euro 

4b.) Veranstaltungen von Issendorfer Vereinen wie 
Schützenfest, Feuerwehrfest, Erntefest u.a. 

Pauschal 50,00 Euro 

6.) Anschlussveranstaltungen (2. Tag) Pauschal 50,00 Euro 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.07.2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Gebührensatzung vom 18.10.2001 außer Kraft. 
 
Harsefeld, d. 07. Juni 2005  
 
 
(Friedrich Dammann)                                 (Rainer Schlichtmann) 
      Bürgermeister                         Gemeindedirektor 


